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ART DER BAULICHEN NUTZUNG                                                                       (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

GE Gewerbegebiet
-überbaubare Grundstücksfläche

GE Gewerbegebiet
-nicht überbaubare Grundstücksfläche

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG                                                                       (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)
siehe Eintragung Nutzungsschablone und Textfestsetzungen

ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE                                                         (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)

Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN                                                                                         (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

Wirtschaftsweg ohne Widmung gem. § 1 (5) LStrG

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN                                                                              (§ 9 (6) BauGB)

Hinweis auf den Genehmigungsvorbehalt gem. § 31 LWG § 31 LWG 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans (§ 9 (7) BauGB)

SONSTIGE PLANZEICHEN

SONSTIGE DARSTELLUNGEN

Gebäude laut Kataster

Flurstücksgrenze laut Kataster
Flurstücksnummer laut Kataster

Bemaßung in Metern
Höhenlinien z.B. 235 m ü. NHN
(©GeoBasis-DE / LVermGeoRP2026, dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de [Daten bearbeitet])235

37

Gemeindegrenze

Verkehrsfläche

18.0

Verfahrensvermerke

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
 
 
 
 
Der Ortsgemeinderat hat am __.__.____ die 
Aufstellung des Bebauungsplans gemäß § 2 
(1) BauGB beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss ist am 
__.__.____ ortsüblich bekanntgemacht wor-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalenborn-Scheuern, den 
 
 
 
 
 
(Dietmar Johnen, Ortsbürgermeister) 

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖF-
FENTLICHKEIT SOWIE DER BEHÖRDEN 
UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLI-
CHER BELANGE 
 
Der Bebauungsplan einschließlich der Text-
festsetzungen hat mit der Begründung ge-
mäß § 3 (1) BauGB in der Zeit vom 
__.__.____ bis __.__.____ zu jedermanns 
Einsicht frühzeitig öffentlich ausgelegen.  
Ort und Dauer der Auslegung wurden am 
__.__.____ mit dem Hinweis öffentlich be-
kanntgemacht, dass Anregungen während 
der Auslegungsfrist vorgebracht werden 
können.  
Die Behörden und sonstige Träger öffentli-
cher Belange wurden gemäß § 4 (1) BauGB 
mit Schreiben vom __.__.____ zur Abgabe 
einer Stellungnahme aufgefordert. 
 
Kalenborn-Scheuern, den 
 
 
 
 
 
(Dietmar Johnen, Ortsbürgermeister) 

BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
SOWIE DER BEHÖRDEN UND SONSTI-
GEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BE-
LANGE 
 
Der Bebauungsplan einschließlich der Text-
festsetzungen hat mit der Begründung ge-
mäß § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 
__.__.____ bis __.__.____ zu jedermanns 
Einsicht öffentlich ausgelegen.  
Ort und Dauer der Auslegung wurden am 
__.__.____ mit dem Hinweis öffentlich be-
kanntgemacht, dass Anregungen während 
der Auslegungsfrist vorgebracht werden 
können.  
Die Behörden und sonstige Träger öffentli-
cher Belange wurden gemäß § 4 (2) BauGB 
mit Schreiben vom __.__.____ zur Abgabe 
einer Stellungnahme aufgefordert. 
 
Kalenborn-Scheuern, den 
 
 
 
 
 
(Dietmar Johnen, Ortsbürgermeister) 

SATZUNGSBESCHLUSS 
 
 
 
 
Der Ortsgemeinderat hat am __.__.____ 
den Bebauungsplan gemäß § 10 (1) BauGB 
als Satzung beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalenborn-Scheuern, den 
 
 
 
 
 
(Dietmar Johnen, Ortsbürgermeister) 

AUSFERTIGUNG 
 
 
 
 
Die Übereinstimmung der textlichen und 
zeichnerischen Inhalte des Bebauungsplans 
mit dem Willen des Ortsgemeinderates so-
wie die Einhaltung des gesetzlich vorge-
schriebenen Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplans werden bekundet.  
Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefer-
tigt. 
Sie tritt mit dem Tage der Bekanntmachung 
in Kraft. 
 
 
 
 
 
Kalenborn-Scheuern, den 
 
 
 
 
 
(Dietmar Johnen, Ortsbürgermeister) 

BEKANNTMACHUNG 
 
 
 
 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungs-
plans sowie die Stelle, bei der der Plan auf 
Dauer während der Dienststunden von je-
dermann eingesehen werden kann und über 
den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind 
ortsüblich bekanntgemacht worden. 
Mit der Bekanntmachung am __.__.____ 
tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
Kalenborn-Scheuern, den 
 
 
 
 
 
(Dietmar Johnen, Ortsbürgermeister) 
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